
 
Frank Kleinbongardt                                          Sandhausen, den 23.11.2010  
Hauptstraße 95 
69207 Sandhausen 
 
 
 
An den Petitionsausschuss des Landtages von Baden-Württemberg 
Konrad-Adenauer-Straße 3 
70173 Stuttgart 
 
 
 
 
 
Planfeststellungsbeschluss vom 13. Juli 1989 zum Neubau der Bundesstraße B 535 
hier: Teilrückbau der ehemaligen L 600 (jetzt Gemeindestraße) 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unter Berufung auf Artikel 17 des Grundgesetzes wende ich, der unterzeichnende Bürger der 
Gemeinde Sandhausen, mich an den Petitionsausschuss des Landtages von Baden-Würt-
temberg, mit der Bitte, das nachstehend beschriebene Anliegen zu überprüfen: 
 
Gegenstand sowie Ziel dieser Petition ist  
 
a) Der Verzicht auf den Teilrückbau des in beigefügtem Lageplan dargestellten Berei-
ches der ehemaligen L 600;  
 
b) Das Regierungspräsidium Karlsruhe zu veranlassen, das Verfahren zur Änderung 
des Planfeststellungsbeschlusses vom 13. Juli 1989 im Rahmen des Neubaues der 
Bundesstraße  B 535 einzuleiten, wobei sicher zu stellen ist, dass etwaige Aus-
gleichsmaßnahmen nicht zu Mehrbelastungen anderer Einwohner von Sandhausen 
führen dürfen. 

 
Eine ausführliche Begründung zu meiner Petition werde ich zeitnah nachreichen. 
Meiner Petition haben sich weitere Bürgerinnen und Bürger angeschlossen. 
Die Unterschriften sind in der Anlage beigefügt. Weitere Unterschriften werden gegebenen-
falls nachgereicht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Frank Kleinbongardt                                                
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